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Chronique générale

Politique étrangère

Politique étrangère

Im Juni 2021 forderte Eva Herzog (sp, BS) in einer Motion, dass das Epiedemiengesetz
dahingehend geändert wird, dass der Bundesrat bei Grenzschliessungen die
notwendigen Massnahmen ergreifen können soll, um die Reisefreiheit und Mobilität
von Grenzgängerinnen und Grenzgängern und Einwohnerinnen und Einwohnern mit
persönlicher, familiärer oder beruflicher Bindung im Grenzgebiet sicherzustellen. Da
die Corona-Pandmie nicht die letzte ihrer Art sein werde und die abgebrochenen
Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU die Situation der Grenzregionen
nicht vereinfacht hätten, müsse man präventiv Massnahmen ergreifen, um das Leben in
diesen Regionen in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten. Eine derartige Bestimmung sei
bereits im Covid-19-Gesetz enthalten, sei aber wie das Gesetz selber auf Ende 2021
befristet. 
In seiner Stellungnahme machte der Bundesrat klar, dass er sich bemühe,
verhältnismässige Massnahmen zur Pandemiebekämpfung zu ergreifen und von einer
Mobilitätsbeschränkung absehe, wenn die epidemiologische Lage dies erlaube. Das
Motionsanliegen werde durch die Umsetzung des Epidemiengesetzes, der Covid-19-
Verordnung 3 und der Covid-19-Verordnung «Massnahmen im Bereich des
internationalen Personenverkehrs» bereits berücksichtigt, argumentierte der
Bundesrat. Er setze sich jedoch gegen eine explizite Regelung im Epidemiengesetz ein,
da man dadurch den eigenen Handlungsspielraum – beispielsweise bei Ausbruch einer
noch bedrohlicheren Pandemie – einschränken würde. Zudem sollten derartige
Massnahmen an den Binnengrenzen im Rahmen der Schengen-Zusammenarbeit
erarbeitet werden. Aus diesen Gründen beantragte er die Ablehnung der Motion. 1

MOTION
DATE: 14.06.2021
AMANDO AMMANN

In der Herbstsession 2021 befasste sich der Ständerat mit der Motion von Eva Herzog
(sp, BS), welche die Ergänzung des Epidemiengesetzes zur Garantie des Grenzverkehrs
auch in Pandemiezeiten forderte. Die Motionärin zeigte sich erstaunt darüber, dass der
Bundesrat die Ablehnung der Motion beantragt hatte, obwohl die in der Motion
geforderte Bestimmung bereits im befristeten Covid-19-Gesetz verankert ist.
Ständerätin Herzog lobte das Vorgehen des Bundesrats, der mit Fortschreiten der
Pandemie die besondere Situation der Grenzregionen mehr und mehr berücksichtigt
habe. Sie zeigte aber wenig Verständnis für die Aussage des Bundesrats, dass das
Motionsanliegen erfüllt sei, wo doch die Covid-Verordnungen und das Covid-Gesetz
nur befristet gelten. Sie gab sich auch nicht mit der Begründung des Bundesrats
zufrieden, dass man mit einer derartigen Regelung im Epidemiengesetz den eigenen
Handlungsspielraum eingrenzen würde, denn ihre Motion enthalte eine «Kann-
Formulierung » und liesse einen genügend grossen Handlungsrahmen zu. Unterstützung
erhielt Herzog von ihrem Parteikollegen Carlo Sommaruga (sp, GE), der durch die
Gesetzesänderung zukünftige Spannungssituationen und Blockaden im Grenzverkehr
verhindern wollte. Bundesrat Berset meinte, dass für die Erfüllung des
Motionsanliegens keine gesetzliche Änderung notwendig sei und der Bundesrat das
Thema wie bisher flexibel handhaben wolle. Nach der Pandemie werde eine Analyse der
Lage vorgenommen, die sich auch der Überarbeitung des Epidemiengesetzes widmen
werde. Weil es wahrscheinlich eine allgemeine, umfassende Diskussion darüber geben
werde, was geändert oder angepasst werden müsse, lehne der Bundesrat vor Abschluss
der Analyse fast alle Anträge unabhängig von deren Inhalt ab, erklärte Berset. Man spiele
mit dem Antrag auf Ablehnung also nicht die Bedeutung der Motion herunter, sondern
wolle vor der anstehenden Gesetzesrevision noch keine Entscheidungen treffen, die zu
Unstimmigkeiten zwischen künftigen Änderungsanträgen führen könnten. Der Ständerat
liess sich von der bundesrätlichen Begründung nicht überzeugen und nahm die Motion
mit 29 zu 7 Stimmen an. 2

MOTION
DATE: 20.09.2021
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2022 beriet der Nationalrat die Motion Herzog (sp, BS), die eine
Ergänzung des Epidemiengesetzes zur Garantie des Grenzverkehrs auch in
Pandemiezeiten verlangte. Die SGK-NR beantrage die Annahme der Motion, teilte deren
Sprecherin Regine Sauter (fdp, ZH) mit. Die Einschränkung des Personenverkehrs als
Folge der Grenzschliessungen hätte die Bekämpfung der Pandemie beeinträchtigt, da
auch das Gesundheitspersonal davon betroffen gewesen sei. Eine Bestimmung, die den
Grenzverkehr auch in Krisenzeiten garantiert, der ins Covid-19-Gesetz aufgenommen

MOTION
DATE: 17.03.2022
AMANDO AMMANN

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 2



wurde, sei nur befristet, weshalb für vergleichbare Situationen in der Zukunft eine
Anpassung des Epidemiengesetzes notwendig sei. Benjamin Roduit (mitte, VS), ebenfalls
Kommissionssprecher, kritisierte den Bundesrat und eine Kommissionsminderheit für
deren ablehnende Haltung. Die Feststellung des Bundesrats, dass Grenzgänger und
Grenzgängerinnen trotz der Reisebeschränkungen aus beruflichen Gründen in die
Schweiz einreisen durften, überzeugte Roduit nicht. Diese Lösungen seien erst auf
Druck des Parlaments und erst nach der ersten Welle gefunden worden. Auch der
Einwand des Bundesrats, dass die Motion den gesundheitspolitischen
Handlungsspielraum bei multilateral-verhandelten Gesundheitsbeschränkungen
beschneide, liess Roduit nicht gelten. Die Schweiz sei schliesslich in Fragen der
öffentlichen Gesundheit und Sicherheit souverän. Innenminister Berset gab zu, dass
man ohnehin mehrere Bestimmungen des Epidemiengesetzes überarbeiten müsse und
widersprach der Forderung der Motion nicht grundsätzlich. Er beharrte aber darauf,
zuerst eine Analyse durchzuführen, bevor irgendwelche Konsequenzen gezogen werden
könnten. Bereits im Juni 2020 habe der Bundesrat eine Revision des
Epidemiengesetzes gefordert. Nun warte man ab, bis eine umfassende und vollständige
Analyse der Pandemie möglich sei. Bis Mitte 2023 solle der Änderungsentwurf in die
Vernehmlassung gegeben werden, erklärte Berset der grossen Kammer. Er bat den
Nationalrat, keine Motionen anzunehmen, bevor nicht eine Gesamtbilanz gezogen
werden konnte und beantragte die Ablehnung des Vorstosses. Da lediglich die SVP
mehrheitlich gegen die Motion stimmte, wurde sie mit 127 zu 46 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) auch vom Zweitrat deutlich angenommen. 3

1) Mo. 21.3698
2) AB SR, 2021, S. 884f.
3) AB NR, 2022, S. 555; Medienmitteilung SGK-NR vom 4.2.22
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